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Vorwort 

Ein wichtiger Leitfaden f¿r zukunftsweisende Entscheidungen  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Die Steiermark ist weithin bekannt f¿r seine hervorragenden landwirtschaftlichen Produkte 

und die hohe Qualitªt der erzeugten Lebensmittel. Diese Qualitªt der Lebensmittel, vom 

steirischen Wein bis zum Steirerkasó, ist auch ein Zeichen f¿r die hohen Standards sowohl 

in der Produktion wie beim Tierwohl. Mit dem technologischen Wandel, aber auch mit den 

Vorstellungen und W¿nschen der Konsumentinnen und Konsumenten sind die Anforderun-

gen an die Landwirtschaft und den Stallbau jedoch einer regelmªÇigen Verªnderung unter-

zogen. 

 

Die sich stªndig ªndernden Anforderungen an die Tierhaltung stellen dabei vor allem land-

wirtschaftliche Betriebe vor groÇe Herausforderungen - und oft auch vor der Entscheidung, 

ob es zusªtzliche Investitionen in die Tierhaltung benºtigt. Mit dem Steiermªrkischen Stall-

bauleitfaden der Landwirtschaftskammer steht Bªuerinnen und Bauern eine erste, wichtige 

Informationsquelle zur Verf¿gung, die die Planung und den Bau eines neuen Stalls erleich-

tern soll. Denn ein neuer Stall entpuppt sich in der Regel schnell als ein GroÇprojekt, bei 

dem es auf viele Details zu achten gilt. Hiermit soll all jenen in einem ersten Schritt gehol-

fen sein, die vor einer so wichtigen Zukunftsentscheidung stehen. 

 

Denn eines soll und darf nicht geschehen: dass in der Gemengelage aus Preisdruck, Tier-

schutz, neuen technologischen Anforderungen und mehr weder der Fortbestand des land-

wirtschaftlichen Betriebes in Gefahr gerªt noch Anspr¿che an Tierschutz und Qualitªt da-

runter leiden. Ein neuer Stall ist meist ein groÇartiges und zukunftsweisendes Projekt - 

weshalb es in unserem gesamtgesellschaftlichen Interesse stehen muss, dies mit Krªften 

zu fºrdern und zu unterst¿tzen. Ich bin daher der Landwirtschaftskammer f¿r die Erstellung 

des Stallleitfadens und all der weiteren Hilfestellung, die sie Landwirtinnen und Landwirten 

gewªhrt, dankbar und w¿nsche allen, die vor dem Bau eines neuen Stalls stehen, alles 

Gute! 

 

Ein steirisches ĂGl¿ck aufñ! 

 

 

 

Mag. Christopher Drexler 

Landeshauptmann der Steiermark  

 

É Marija Kazaj 
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Vorwort 

Stallbau mit Blick in die Zukunft 

 

Liebe Landwirtinnen, liebe Landwirte! 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

 

Es ist mir eine groÇe Freude und Ehre, Ihnen den aktualisierten Stallbauleitfaden f¿r die 

Steiermark vorstellen zu d¿rfen. Als Prªsident der Landwirtschaftskammer Steiermark weiÇ 

ich um die Herausforderungen und die Verantwortung, welche mit der landwirtschaftlichen 

Praxis einhergehen. Mit diesem Leitfaden mºchten wir Ihnen ein wertvolles Werkzeug in 

die Hand geben, um diese Herausforderungen erfolgreich meistern zu kºnnen. 

Die Erstversion des ĂSteiermªrkischen Stallbauleitfadenñ wurde im Februar 2017 verºffent-

licht. Inzwischen wurden die rechtlichen Grundlagen, welche f¿r den Stallbau in der Steier-

mark ausschlaggebend sind, mehrfach novelliert. Daher war es auch an der Zeit, unseren 

bestehenden Leitfaden zu ¿berarbeiten und zu ergªnzen. Ich mºchte mich ausdr¿cklich bei 

den zustªndigen Stellen des Landes Steiermark, dem Gemeindebund Steiermark sowie der 

Lªndergruppe Steiermark des ¥sterreichischen Stªdtebundes f¿r die Mitarbeit und gute 

Zusammenarbeit bedanken.  

Die Landwirtschaft ist das Herzst¿ck unserer steirischen Identitªt. In einer Zeit, in der Nach-

haltigkeit, Tierwohl und technologische Innovationen immer wichtiger werden, ist es uns ein 

groÇes Anliegen, Ihnen praxisnahe und zukunftsorientierte Informationen bieten zu kºnnen. 

Der vorliegende Leitfaden ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit und vereint 

das Fachwissen zahlreicher Experten. Dem Bauwerber sollen mit diesem Leitfaden bereits 

in der Planungsphase sªmtliche Informationen rund um das Thema Stallbau und dem dies-

bez¿glichen Verfahrensablauf zur Verf¿gung gestellt werden. In der Praxis zeigt sich fort-

wªhrend, dass durch eine umfassende sowie vorausschauende Planung, etwaige k¿nftige 

Probleme zum GroÇteil verhindert werden kºnnen.  

Ziel dieses Leitfadens ist es unter anderem auch, die Entscheidungstrªger in den Gemein-

den und Stªdten bei einer mºglichst effizienten und konfliktfreien Bauverfahrensabwicklung 

zu unterst¿tzen.  

Ich bin ¿berzeugt, dass Ihnen dieser Stallbauleitfaden ein verlªsslicher Begleiter bei der 

Planung und Umsetzung Ihrer Bauprojekte sein wird. Nutzen Sie die darin enthaltenen 

Empfehlungen, um Ihren Betrieb zukunftssicher und wettbewerbsfªhig zu gestalten. 

 

Mit herzlichen Gr¿Çen und den besten W¿nschen f¿r Ihre landwirtschaftliche Zukunft! 

 

 

 

¥k.-Rat Franz Titschenbacher 

Prªsident der Landwirtschaftskammer Steiermark 

É Bernhard Bergmann 
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Steiermªrkischer Stallbauleitfaden 

 

Vorwort 

Kommunikation und Klarheit: Der Schl¿ssel zum erfolgreichen Stallbau 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Unsere Betriebe in der Tierhaltung, gerade innerhalb von Dorfgebieten, stoÇen bei Neu-, 

Um- oder Ausbauten oft auf Konflikte mit der Nachbarschaft. Dies kann von Diskussionen 

und Streitigkeiten bis hin zu teuren Gerichtsverfahren f¿hren. 

 

Tatsache ist, dass der Bau und die Erweiterung von Stªllen zunehmend kritisch von der 

¥ffentlichkeit betrachtet werden. Die Sorge vor ĂMassentierhaltungsanlagenñ, besonders in 

der Nªhe des eigenen Wohnortes, wªchst. Hªufig formiert sich Widerstand, der nicht selten 

in der Gr¿ndung von B¿rgerinitiativen m¿ndet. Dabei wird oft nicht zwischen der bªuerli-

chen Landwirtschaft, wie wir sie betreiben, und Intensivtierhaltung unterschieden. 

Viele dieser Schwierigkeiten kºnnen durch Kommunikation und vor allem durch sachliche 

Information bereits im Vorfeld vermieden werden. Moderne Bªuerinnen und Bauern m¿s-

sen nicht nur als Unternehmerin oder Unternehmer agieren, sondern zunehmend auch 

kommunikative Fªhigkeiten unter Beweis stellen. 

 

Der vorliegende Stallbauleitfaden soll einen nachhaltigen Beitrag leisten, indem er Landwir-

tinnen und Landwirten bei Neu-, Um- oder Zubauten hilfreiche Informationen bietet und das 

Zusammenleben zwischen Landwirtschaft und Wohnbevºlkerung positiv gestaltet. Er dient 

den Landwirtinnen und Landwirten als Anleitung, um Bauvorhaben effizient abzuwickeln, 

und bietet eine Arbeitsgrundlage f¿r Sachverstªndigengutachten. Klarheit und Rechtssi-

cherheit sind die oberste Prioritªt. 

Kurz gesagt, dieser Leitfaden soll eine erste Hilfestellung bieten, wie in Zeiten kritischer 

¥ffentlichkeit die Planung eines neuen Stallgebªudes erfolgreich vorbereitet und durchge-

f¿hrt werden kann. Er ersetzt keine Einzelfallbeurteilung, informiert aber Bauwerberinnen 

und Bauwerber in einem fr¿hen Planungsstadium ¿ber die wichtigsten Punkte auf dem 

Weg zur Genehmigung. 

 

Ich w¿nsche euch f¿r alle etwaigen Bauvorhaben viel Kraft und Erfolg und Gottes Segen. 

 

 

 

 

 

Simone Schmiedtbauer 

Landesrªtin f¿r Land- und Forstwirtschaft einschlieÇlich land- und forstwirtschaftlicher 

Schulen, Wohnbau, Wasser- und Ressourcenmanagement, Gesellschaft 

É strobl 
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Vorwort 

Konkrete Hilfestellung f¿r den Stallbau 

 

Die Landwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten durch Mechanisierung und Spezialisie-

rung bedeutende Verªnderungen erfahren. Besonders relevant sind diese Entwicklungen 

im Bereich der Stallbauten. Diese m¿ssen nicht nur den praktischen Anforderungen der 

modernen Landwirtschaft gerecht werden, sondern auch den zunehmend komplexen recht-

lichen Vorgaben entsprechen. Die Genehmigungsverfahren f¿r Tierhaltungsbetriebe sind 

anspruchsvoller und zeitaufwendiger geworden, auch der Umgang mit bereits bestehenden 

Stallanlagen wirft zahlreiche rechtliche Fragen auf. 

 

Der vorliegende Leitfaden hat das Ziel, diese Herausforderungen zu benennen und den 

betroffenen Landwirtinnen und Landwirten einen klaren und ¿bersichtlichen ¦berblick ¿ber 

den Ablauf der behºrdlichen Verfahren zu bieten. Sie finden hier wichtige Informationen zu 

den einzureichenden Unterlagen, den Pr¿fungsschwerpunkten und den mºglichen Hinder-

nissen im Genehmigungsprozess. Der Leitfaden bietet also eine umfassende ¦bersicht 

¿ber alle relevanten Themen, die f¿r die Durchf¿hrung der Genehmigungsverfahren von 

Bedeutung sind. Zusªtzlich wird der Leitfaden durch eine Kurzdarstellung der Verfahren zur 

Umweltvertrªglichkeitspr¿fung und der Anforderungen des IPPC-Regimes ergªnzt. 

 

Ich bin ¿berzeugt, dass diese von vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern er-

stellte Brosch¿re von den Betroffenen gut angenommen wird und eine wertvolle Unterst¿t-

zung im oftmals herausfordernden landwirtschaftlichen Alltag bietet. 

 

 

 

 

Mag. Ursula Lackner 

Landesrªtin f¿r Umwelt, Klimaschutz, Energie, Regionalentwicklung und Raumordnung  

É Spekner 
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Steiermªrkischer Stallbauleitfaden 

 

Vorwort 

Verbesserte Unterst¿tzung f¿r Stallbauverfahren 

 

Der Stallbauleitfaden 2017 ist aus dem Wunsch der Praxis nach einer komprimierten Unter-

lage ¿ber die maÇgeblichen Vorschriften im Zusammenhang mit Stallbauvorhaben entstan-

den. Der Gemeindebund hat die Initiative f¿r die erste Version eines Stallbauleitfadens da-

her gerne unterst¿tzt. Wie sich gezeigt hat, konnte dieser umfassende ¦berblick ¿ber Ver-

fahrensvorschriften, rechtliche Grundlagen und den Verfahrensablauf mit Checklisten dazu 

beitragen, die Verfahrensablªufe zu verbessern. Nat¿rlich kºnnen und konnten nicht sªmtli-

che Konflikte im Zuge von Stallbauvorhaben verhindert werden. Dennoch hat sich gezeigt, 

dass die komprimierten Informationen zur Stallerrichtung mit den notwendigen Unterlagen, 

aber auch Klarstellungen zum Verfahrensablauf, dazu gef¿hrt haben, dass die Abwicklung 

der Bauverfahren f¿r alle Beteiligten, also auch f¿r unsere Gemeinden, verbessert bzw. 

erleichtert wurde. 

 

Nunmehr hat sich das engagierte Redaktionsteam, in dem auch der Gemeindebund vertre-

ten war, neuerlich mit dem Thema befasst und nach intensiver Arbeit eine neue Version 

des Stallbauleitfadens erarbeitet. 

 

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten f¿r ihren Einsatz und freue mich dar¿ber, dass mit 

dem vorliegenden neuen Leitfaden ein weiterer Beitrag zur Verbesserung der Verfah-

rensablªufe, aber auch zur Vermeidung von Nutzungskonflikten im Interesse der heimi-

schen Landwirtschaft aber auch der steirischen Gemeinden geleistet werden kann.  

 

 

 

 

 

LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger 

Prªsident Gemeindebund Steiermark 

É Die Abbilderei 
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Vorwort 

Der neue Leitfaden - ein wichtiges Hilfsmittel! 

 

Die erste Auflage des Stallbauleitfadens war f¿r Stªdte und Gemeinden ein hilfreiches 

Werkzeug, um Stallbauprojekte effizient und rechtssicher abzuwickeln. In der neuen Aufla-

ge wurden aktuelle Entwicklungen und Erfahrungen der letzten Jahre integriert, um eine 

noch umfassendere Unterst¿tzung zu bieten. 

 

Die Landwirtschaftskammer Steiermark hat federf¿hrend und mit groÇem Engagement an 

der Aktualisierung dieser wertvollen Unterlage gearbeitet. Der Steirische Stªdtebund hat 

diese Bem¿hungen gerne durch Mitarbeit unterst¿tzt, um den Anforderungen unserer Stªd-

te und Gemeinden gerecht zu werden. 

 

Der neue Leitfaden ist ein wichtiges Hilfsmittel f¿r alle, die Stallbauprojekte planen und 

durchf¿hren. Er bietet praktische Tipps und einen ¦berblick ¿ber die relevanten rechtlichen 

Bestimmungen und Verfahren. Ziel ist es, den landwirtschaftlichen Betrieben sowie Stªdten 

und Gemeinden, die oft vor groÇen Herausforderungen stehen, eine zuverlªssige Orientie-

rungshilfe zu bieten. 

 

 

 

 

 

Bgm. Kurt Wallner 

Vorsitzender ¥sterreichischer Stªdtebund, Landesgruppe Steiermark 

É Freisinger  
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Abk¿rzungs-
verzeichnis 

 

ABGB Allgemeines b¿rgerliches Gesetzbuch 

 Allgemeines b¿rgerliches Gesetzbuch f¿r die gesammten deutschen Erblªnder der 

Oesterreichischen Monarchie, JGS Nr. 946/1811 idF BGBl. I Nr. 33/2024  

Abs. Absatz 

ALSAG Bundesgesetz vom 7. Juni 1989 zur Finanzierung und Durchf¿hrung der Altlasten-

sanierung (Altlastensanierungsgesetz), BGBl. Nr. 299/1989 idF BGBl. I Nr. 30/2024  

Art. Artikel 

AVG Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991 idF BGBl. I Nr. 

88/2023 

AWG Bundesgesetz ¿ber eine nachhaltige Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgesetz 2002 - 

AWG 2002), BGBl. I Nr. 102/2002 idF BGBl. I Nr. 84/2024  

BauG Gesetz vom 4. April 1995, mit dem Bauvorschriften f¿r das Land Steiermark erlas-

sen werden (Steiermªrkisches Baugesetz - Stmk. BauG), LGBl. Nr. 59/1995 idF 

LGBl. Nr. 73/2023  

BauSlg Hauer, Baurechtssammlung (1983 bis 1988 jªhrlich erschienene Zusammenstellung 

von Entscheidungen des VwGH fortlaufend nach Nr. zitiert, mit Entscheidungen des 

Jahres 1994 neu begonnen bis 2001, nun Zitierung pro Jahrgang) 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

B-VG Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930 idF BGBl. I Nr. 89/2024 

BVT Beste verf¿gbare Techniken 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

cm Zentimeter 

CO Kohlenstoffmonoxid (gebrªuchlich Kohlenmonoxid) 

dgl. dergleichen 

d.h. das heiÇt 

DMSG Bundesgesetz betreffend den Schutz von Denkmalen wegen ihrer geschichtlichen, 

k¿nstlerischen oder sonstigen kulturellen Bedeutung (Denkmalschutzgesetz - 

DMSG), BGBl. Nr. 533/1923 idF BGBl. I Nr. 41/2024  

etc. et cetera 

f, ff die folgende Seite, die folgenden Seiten 

ForstG Bundesgesetz ¿ber das Forstwesen (Forstgesetz 1975 - ForstG), BGBl. Nr. 

440/1975 idF BGBl. I Nr. 144/2023 

GebAG Bundesgesetz vom 19. Februar 1975 ¿ber die Geb¿hren der Zeugen und Zeugin-

nen, Sachverstªndigen, Dolmetscher und Dolmetscherinnen, Geschworenen, 

Schºffen und Schºffinnen (Geb¿hrenanspruchsgesetz - GebAG), BGBl. Nr. 

136/1975 idF BGBl. I Nr. 202/2021 

GewO Gewerbeordnung 1994 - GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994 idF BGBl. I Nr. 130/2024 

ggf. gegebenenfalls 

GIS Steiermark Geoinformationssystem des Amtes der Steiermªrkischen Landesregierung

GmbH Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung 

GRAL Graz Lagrange Partikelmodell 

ha Hektar 

HORA Natural Hazard Overview & Risk Assessment Austria 

idF in der Fassung 

idR in der Regel 

ieS im engeren Sinn 

inkl. inklusive 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control, EG-Richtlinie RL 2008/1/EG (Integrierte 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 

iSd im Sinne (des, der) 

iVm in Verbindung mit 

JGS Jahresgeruchsstunden 

kg Kilogramm 

kW Kilowatt 

kWp Kilowatt Peak 
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Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich alle Gesetzesangaben der nachfol-

genden Seiten auf das Steiermªrkische Baugesetz, LGBl. Nr. 59/1995 i.d.F. LGBl. Nr. 

73/2023. 

Abk¿rzungs-
verzeichnis 

 

LGBl. Landesgesetzblatt 

lit litera(e), Buchstabe(n) 

LVwG Landesverwaltungsgericht 

m Meter 

mĮ Quadratmeter 

m3 Kubikmeter 

max. maximal 

NAPV Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung, BGBl. II Nr. 495/2022 idF BGBl. II Nr. 

198/2024 

Nr. Nummer 

NSchG Gesetz vom 16. Mai 2017 ¿ber den Schutz und die Pflege der Natur 

(Steiermªrkisches Naturschutzgesetz  2017 - StNSchG 2017), LGBl. Nr. 71/2017 idF 

LGBl. Nr. 70/2022 

OIB-Richtlinien ¥sterreichisches Institut f¿r Bautechnik 

¥KL ¥sterreichisches Kuratorium f¿r Landtechnik 

ROG Gesetz vom 23. Mªrz 2010 ¿ber die Raumordnung in der Steiermark 

(Steiermªrkisches Raumordnungsgesetz 2010 - StROG), LGBl. Nr. 49/2010 idF 

LGBl. Nr. 73/2023  

RSb-Brief R¿ckscheinbrief 

S. Seite 

Stmk. Steiermark, steiermªrkisch 

Stmk. IPPC-Anlagen Gesetz Gesetz ¿ber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-

weltverschmutzung (Steiermªrkisches IPPC-Anlagen Gesetz), LGBl. Nr. 14/2016 

idF LGBl. Nr. 70/2022 

StF Stammfassung 

TSchG Bundesgesetz ¿ber den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz - TSchG), BGBl. I Nr. 

118/2004 idF BGBl. I Nr. 124/2024 

u.a. und anderen, unter anderem 

UVP Umweltvertrªglichkeitspr¿fung 

UVP-G 2000 Bundesgesetz ¿ber die Pr¿fung der Umweltvertrªglichkeit 

(Umweltvertrªglichkeitspr¿fungsgesetz 2000 - UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993 

idF BGBl. I Nr. 26/2023 

VfGH Verfassungsgerichtshof 

vgl. vergleiche 

VRL Vorlªufige Richtlinie zur Beurteilung von Immissionen aus der Nutztierhaltung in 

Stallungen, Oktober 1995 

VwGG Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10/1985 idF BGBl. I Nr. 

88/2024 

VwGH Verwaltunsgerichtshof 

VwSlg Verwaltungsgerichtshof-Sammlung 

VwGVG Bundesgesetz ¿ber das Verfahren der Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichts-

verfahrensgesetz - VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013 idF BGBl. I Nr. 88/2023 

WRG 1959 Wasserrechtsgesetz 1959, BGBl. Nr. 215/1959 idF BGBl. I Nr. 73/2018  

x Malkreuz 

Z Ziffer 

z.B. zum Beispiel 

ZustellG Bundesgesetz ¿ber die Zustellung behºrdlicher Dokumente (Zustellgesetz - ZustG), 

BGBl. Nr. 200/1982 idF BGBl. I Nr. 205/2022  
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Der gegenstªndliche Leitfaden soll dem Leser einen ¦berblick ¿ber die wichtigsten Bestim-

mungen in Zusammenhang mit Stallbauverfahren bieten. 

 

In der Praxis sehen sich insbesondere bªuerliche Bauwerber mit enormen Herausforderun-

gen konfrontiert, da es zahlreiche rechtliche Bestimmungen rund um die Stallerrichtung zu 

beachten gilt. Dieser Leitfaden bem¿ht sich darum, eine Vielzahl der rechtlichen Fragestel-

lungen zusammengefasst aufzugreifen und soll nicht nur f¿r den Bauwerber eine Orientie-

rungshilfe sein, sondern auch den vollziehenden Behºrden in der raschen und den rechtli-

chen Rahmenbedingungen entsprechenden Abwicklung von Bauverfahren dienen. 

 

Oftmals kann es f¿r Bauwerber bereits unklar sein, ob f¿r die geplante bauliche MaÇnahme 

die Einleitung eines vollumfªnglichen oder vereinfachten Bewilligungsverfahrens erforder-

lich ist und ein entsprechendes Bauansuchen gestellt werden muss oder das konkrete Vor-

haben lediglich einer schriftlichen Meldepflicht unterliegt. Dahingehend soll eine Darstel-

lung der rechtlichen Grundlagen erfolgen und dar¿ber hinaus auch Beispiele aus der 

Rechtsprechung aufgezeigt werden. Die komplexe Rechtsmaterie soll mit Checklisten und 

Grafiken mºglichst anschaulich dargestellt werden. 

 

Gleichsam widmet sich der vorliegende Leitfaden auch raumordnungsrechtlichen Gesichts-

punkten, auf die bereits im Vorfeld der Einreichung des Baubewilligungsantrages Bedacht 

zu nehmen ist. 

 

Der Leitfaden beschªftigt sich des Weiteren mit den erforderlichen Unterlagen, welche im 

Rahmen eines Antrages auf Baubewilligung bei der Behºrde vorzulegen sind sowie insbe-

sondere auch jenen, die im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens - beispielsweise auf-

grund der Einholung von Sachverstªndigengutachten - erforderlich werden kºnnten. 

 

Bei der Erstellung des Leitfadens wurde besonderes Augenmerk auf die Verfahrensvor-

schriften gelegt, die anlªsslich der Bauverhandlung, aber beispielsweise auch im Rechts-

mittelverfahren, eingehalten werden m¿ssen. 

 

Essentiell war es zudem, ¿ber das Steiermªrkische Bau- und Raumordnungsrecht hinaus, 

weitere Rechtsmaterien aufzuzeigen, welche im Zuge von Stallbauverfahren einschlªgig 

werden kºnnen. 

 

An dieser Stelle muss jedenfalls darauf hingewiesen werden, dass, wie sich bereits aus 

dem jeweiligen Gesetzestitel ergibt, es sich sowohl beim Bau-, als auch beim Raumord-

nungsgesetz um landesgesetzliche Materien handelt, welche dem Kompetenzbereich und 

Regelungsregime der einzelnen Bundeslªnder unterliegen. Folglich verf¿gt jedes Bun-

desland in ¥sterreich ¿ber eine eigene Gesetzgebung im Bereich des Bau- und Raumord-

nungsrechts. Vor allem bei ñEigenrecherchenò empfiehlt es sich daher, besonderes Augen-

merk auf diesen Umstand zu legen. 

 

Das Studium des Stallbauleitfadens soll einen Informationsvorsprung bewirken, welcher 

eine vorausschauende Herangehensweise ermºglicht und folglich Verfahrensverzºger-

ungen hintanhalten kann. 

Allgemeine Hinweise zum vorliegenden Leitfaden 

Einleitung 

 



15 

Steiermªrkischer Stallbauleitfaden 

 

1.1. Vorprojektierung und Planung 

Kapitel 1 

Neben den betriebswirtschaftlichen ¦berlegungen bei einem Stallbauvorhaben spielen in 

der Vorprojektierungs- sowie Planungsphase noch einige weitere Faktoren eine wesent-

liche Rolle. 

 

Vorprojektierung 

Wesentlichster Bestandteil der Vorprojektierung ist die Wahl des Standortes. Die Einholung 

von Informationen ¿ber das GIS Steiermark (Geoinformationssystem des Landes Steier-

mark) und im Falle von Naturgefahren ¿ber die ºrtlich zustªndige Baubezirksleitung sowie 

die Online-Plattform HORA (Natural Hazard Overview & Risk Assessment Austria) wird 

ausdr¿cklich empfohlen. In diesem Zusammenhang ist besonders auf die Aktualitªt der 

jeweiligen Daten zu achten. 

 

Nachfolgende Parameter erfordern jedenfalls eine vorherige Abklªrung: 

¶ Flªchenwidmung des Bauplatzes und der umliegenden Bereiche 

¶ Hochwassergefªhrdungsbereiche, gelbe oder rote Gefahrenzonen 

¶ Lage der Nachbarn hinsichtlich mºglicher Immissionseinwirkungen (Geruch, Lªrm etc.) 

¶ ausgewiesene Schutzgebiete (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete etc.) 

¶ etc. 

 

Eine eingehende Abklªrung der Bauplatzeignung und eine R¿cksprache mit der zustªndi-

gen Baubehºrde sowie gegebenenfalls dem Raumplaner und Bausachverstªndigen der 

Standortgemeinde hat in dieser Phase jedenfalls stattzufinden. Ebenso sollte sich der 

Standort auch im Hinblick auf die geplante Tierhaltung und davon ausgehenden Wirkungen 

wie Geruch, Lªrm etc. eignen.  

 

Planung 

Erst wenn der Standort als grundsªtzlich geeignet angesehen wird, sollte mit einer 

konkreteren Planung und somit der Erstellung erster Planentw¿rfe, begonnen werden. Eine 

den k¿nftigen Tierhaltungsanforderungen entsprechende Planung ist Grundvoraussetzung 

f¿r eine erfolgreiche Projektumsetzung. Dabei ist eine kompetente Bauplanung mit Know-

how im Bereich der Tierhaltung essenziell. 

 

Eine ausf¿hrliche Beratung kann gerne bei der Landwirtschaftskammer Steiermark, Abtei-

lung Recht oder dem Referat Bauen (f¿r die Bauplanung) in Anspruch genommen werden. 

Beachten Sie hierbei vor allem die im Anhang 1 dieses Leitfadens befindliche Checkliste.  

Tipp 
Im Anhang 1 dieses Leitfa-

dens befindet sich eine 

Checkliste, welche einen 

¦berblick ¿ber die wesentli-

chen zu beachtenden Punkte 

betreffend Stallbauverfahren 

beinhaltet. 

Kapitel 1. Einleitung - Ein ¦berblick ¿ber das Stallbauverfahren 



16 

Steiermªrkischer Stallbauleitfaden 

 

Kapitel 1 

1.2. ¦berblick ĂAblauf Bauverfahrenñ 

Hinweis 

¶ Abklªrung UVP (Umweltvertrªglichkeitspr¿fungsgesetz) 

Fªllt das Bauvorhaben in den Anwendungsbereich des UVP-G? 

 

¶ Abklªrung IPPC-Anlage (Gesetz ¿ber die integrierte Vermeidung und Verminde-

rung der Umweltverschmutzung) 

Unterliegt das geplante Stallgebªude dem Anwendungsbereich des Stmk. IPPC-

Anlagen Gesetzes? 

 

¶ Schriftliches Bauansuchen (ĂRechtlicher Start des Bauverfahrensñ) 

Ansuchen um Erteilung der Baubewilligung bei der zustªndigen Behºrde (B¿rgermeister 

der Standortgemeinde, in der das Bauvorhaben verwirklicht werden soll) 

 

¶ Pr¿fung des Bauansuchens seitens der Baubehºrde 

 

¶ Bauverhandlung 

Die Durchf¿hrung einer Bauverhandlung ist zwar rechtlich nicht verpflichtend, wird je-

doch in der Praxis meistens stattfinden und ist auch zu empfehlen. 

 

¶ Baubescheid 

Entscheidung ¿ber das schriftliche Bauansuchen 

Erteilung der Baubewilligung (ggf. unter Vorschreibung von Auflagen) oder Ablehnung 

des Bauansuchens. 

 

¶ Baubeginn 

Der Baubeginn ist vom jeweiligen Bauf¿hrer bei der Baubehºrde anzuzeigen. 

 

¶ Fertigstellungsanzeige oder Ben¿tzungsbewilligung 

Die Fertigstellungsanzeige ist verpflichtend vor der Ben¿tzung des Stallgebªudes bei 

der Gemeinde einzubringen. Kann eine Bauf¿hrerbescheinigung nicht vorgelegt werden, 

muss bei der Baubehºrde um eine Ben¿tzungsbewilligung angesucht werden. 

Vor der Abgabe der Fertigstellungsanzeige bzw. der Einholung einer Ben¿tzungsbewilli-

gung, darf die bauliche Anlage nicht benutzt werden. 

 

Klªren Sie die RechtmªÇigkeit bereits bestehender Baulichkeiten (RechtmªÇiger Altbe-

stand, Baubewilligung etc.) im Vorhinein ab. (vgl. Kapitel 4.4.) 

 

Achten Sie bei Abgabe eines Bauansuchens darauf, dass sich sªmtliche Unterlagen am 

aktuellen Stand befinden und ¿bereinstimmen (Einreichplan, Baubeschreibung, diverse 

technische Beschreibungen, etwaige Privatgutachten etc.). 



17 

Steiermªrkischer Stallbauleitfaden 

 

1.3. Behºrdenwegweiser und Anlaufstellen 

Nachfolgend soll ein kurzer ¦berblick ¿ber die Behºrdenzustªndigkeiten sowie Anlaufstel-

len gegeben werden. Zu beachten gilt es, dass es im Einzelfall zu abweichenden Zustªn-

digkeiten kommen kann (z.B. aufgrund konzentrierter Genehmigungsverfahren). 

Rechtsmaterie/Themenbereich Behºrde/Anlaufstelle 

Baurecht B¿rgermeister (der Standortgemeinde) 

Raumordnungsrecht 
Gemeinde sowie 

Amt der Steiermªrkischen Landesregierung  

IPPC-Anlagen 

Wasserrecht 

Naturschutzrecht 

Gewerberecht 

Tierschutzrecht 

Forstrecht 

Bezirkshauptmannschaft 

Umweltvertrªglichkeitspr¿fung Amt der Steiermªrkischen Landesregierung 

Abklªrung von Naturgefahren 
Baubezirksleitung - Sektion Steiermark der 

Wildbach- und Lawinenverbauung 

Angelegenheiten betreffend Brandschutz 
Landesstelle f¿r Brandverh¿tung 

in Steiermark 

Kapitel 1 
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Kapitel 1 

1  

Ý Betriebswirtschaftliche ¦berlegungen 

Ç Wieviel Eigenmittel stehen zur Verf¿gung? 

Ç Wieviel Fremdmittel sind notwendig? 

Ç Gibt es entsprechende Fºrderungen f¿r die geplante Investition? 

Ç Welche steuerlichen Folgen zieht der Neubau nach sich? 

(Einheitsbewertung, Tierhaltungszuschlag, Teilpauschalierung etc.) 

 

Ý Rahmenbedingungen 

Ç Nutzung bereits bestehender Gebªude, Zubau oder Neubau? 

Ç Abklªrung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen 

 

Ý Standortauswahl 

Ç Flªchenwidmung des jeweiligen Grundst¿ckes sowie der umgebenden 

Grundflªchen 

Ç Naturgefahren auf dem jeweiligen Baugrundst¿ck? (gelbe/rote Zone, Hoch-

wasserbereiche etc.) 

Ç Sonstige Einschrªnkungen (Wasserschutz- und Schongebiete, Feinstaub-

sanierungsgebiete, Naturschutzgebiete und dgl.) 

 

Ý Vorbesprechung mit der Baubehºrde 

Ç Absprache des geplanten Vorhabens 

 

Ý Vorentwurf und Vergleich mit mºglichen Varianten 

Ç Ber¿cksichtigung der derzeit geltenden Tierschutz-/Tierhaltungsvorschriften 

 

Ý Entwurf 

Ç AbschlieÇende Besprechung mit Baubehºrde empfohlen 

 

Ý Einreichen des Stallbauprojektes 

Ç Schriftliches Bauansuchen inkl. der in dieser Brosch¿re aufgelisteten Einrei-

chunterlagen 

 

Ý Abwarten bis Baubewilligungsbescheid Rechtkrªftigkeit erlangt 

 

Ý Baubeginnsanzeige erstatten 

Ç Nach Erstattung dieser kann mit dem Bau begonnen werden. 

 

Ý Nach Fertigstellung des Stallgebªudes 

Ç Erstattung der Fertigstellungsanzeige (ggf. Ben¿tzungsbewilligung) 

 

Ý Nutzung des Gebªudes mit laufender Instandhaltung 

V
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Aufgrund des Umweltvertrªglichkeitspr¿fungsgesetzes (UVP-G) werden bestimmte Pro-

jekte wegen ihrer Art, ihrer GrºÇe oder ihres Standortes der Pflicht zur Durchf¿hrung einer 

Umweltvertrªglichkeitspr¿fung unterworfen. Sinn und Zweck ist es bereits im Vorhinein, 

somit noch vor Verwirklichung des konkreten Projektes, dessen mºgliche Auswirkungen 

auf die Umwelt abzuklªren. Ab einer bestimmten GrºÇenordnung bzw. Kapazitªt kann auch 

die Errichtung oder Erweiterung eines Stallgebªudes einer derartigen Verpflichtung unter-

liegen und vom Anwendungsbereich des UVP-G umfasst sein. Umweltauswirkungen durch 

Tierhaltungsanlagen kºnnen sich beispielsweise aufgrund von Geruch, Lªrm, Staub und 

sonstigen Luft- und/oder Abwasseremissionen ergeben. 

 

Die Rechtsgrundlage auf nationaler Ebene stellt dabei das UVP-G mitsamt seinen Anhªng-

en dar, wobei sich insbesondere aus Anhang 1 ergibt, welche Vorhaben dem Anwendungs-

bereich des Gesetzes unterliegen. F¿r die Durchf¿hrung der Verfahren ist die Landesre-

gierung zustªndig. GemªÇ Ä 3 Abs. 7 UVP-G hat die Behºrde auf Antrag des Pro-

jektwerbers, einer mitwirkenden Behºrde oder der Umweltanwaltschaft festzustellen, ob f¿r 

ein Vorhaben eine Umweltvertrªglichkeitspr¿fung durchzuf¿hren ist oder nicht. Des 

Weiteren kann das Verfahren auch von Amts wegen - also unmittelbar von der zustªndigen 

Behºrde - eingeleitet werden. Die Entscheidung der Behºrde erfolgt mittels Bescheid, 

gegen den das Rechtsmittel der Bescheidbeschwerde an das Bundesverwaltungsgericht 

erhoben werden kann. Ergibt sich im Feststellungsverfahren, dass eine Umweltvertrªglich-

keitspr¿fung durchzuf¿hren ist, so ist seitens der Landesregierung ein konzentriertes 

Genehmigungsverfahren durchzuf¿hren. Konzentrietes Genehmigungsverfahren bedeutet, 

dass die Landesregierung mittels eines Bescheides ¿ber die Genehmigung eines 

Vorhabens unter Beachtung aller relevanten Materiengesetze abspricht bzw. die Zustªn-

digkeit an sich zieht. 

 

In Anhang 1 Z 43 Spalte 2 und 3 zum UVP-G werden die Schwellenwerte, die grundsªtzlich 

f¿r eine UVP-Pflicht ausschlaggebend sind, ab einer bestimmten Anzahl an Tierplªtzen 

geregelt. Generell muss zwischen Projekten differenziert werden, die bei Erreichen der 

angef¿hrten Schwellenwerte jedenfalls einer UVP zu unterziehen sind und solchen, die im 

Rahmen einer Einzelfallpr¿fung (UVP-Pflicht nach Einzelfallpr¿fung) auf ihre voraussicht-

lichen Auswirkungen ¿berpr¿ft werden m¿ssen. Dar¿ber hinaus ist auch zwischen Neu- 

und  nderungsvorhaben zu unterscheiden. 

 

Eine Umweltvertrªglichkeitspr¿fungspflicht besteht jedenfalls dann, wenn das konkrete 

Vorhaben (Neuanlage oder  nderungsvorhaben) die in Anhang 1 Z 43 Spalte 2 ange-

f¿hrten Schwellenwerte ¿berschreitet. Dar¿ber hinaus ist bei Erweiterungen bestehender 

Anlagen (bestimmte  nderungsvorhaben), bei Vorhaben mit eventuellen kumulativen 

Effekten (Ä 3 Abs. 2) sowie Vorhaben in bestimmten schutzw¿rdigen Gebieten (Ä 3 Abs. 4 

iVm Anhang 1 Z 43 Spalte 3), im Einzelfall festzustellen, ob eine Umweltvertrªglich-

keitspr¿fung durchzuf¿hren ist (UVP-Pflicht nach einer Einzelfallpr¿fung). 

Schwellenwerte 

Wann ist ein Verfah-
ren nach dem UVP-G 
durchzuf¿hren? 

Kapitel 2 

Kapitel 2. Umweltvertrªglichkeitspr¿fungsgesetz 2000 (UVP-G 2000) 
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Kapitel 2 

Tierkategorie 

Tierplªtze 

Schwellenwerte gemªÇ 

Anhang 1, Ziffer 43, Spalte 2 

des UVP-G 

(Schwellenwert 1) 

Schwellenwerte gemªÇ 

Anhang 1, Ziffer 43, Spalte 3 

des UVP-G  

(Schwellenwert 2) 

Legehennen-, Junghen-

nen-, Mastelterntier- 

oder Truth¿hnerplªtze 

48.000 40.000 

Mastgefl¿gelplªtze 65.000 42.500 

Mastschweineplªtze 2.500 1.400 

Sauenplªtze 700 450 

Rinderplªtze (f¿r Rinder 

¿ber ein Jahr alt) 
500 300 
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Kapitel 2 

Hinweis 
Gefahr der r¿ckwirkenden 

Nichtigerklªrung von Bewilli-

gungen! 

Beachten! 

Die reduzierten Schwellenwerte des Anhang 1 Z 43 Spalte 3 gelten f¿r jene Vorhaben, die 

sich in einem sogenannten Ăschutzw¿rdigen Gebietñ der Kategorie C oder E (Definition in 

Anhang 2 zum UVP-G) oder in einem Beobachtungsgebiet oder voraussichtlichen MaÇnah-

mengebiet gemªÇ Ä 33 f WRG befinden. Bei schutzw¿rdigen Gebieten der Kategorie C 

handelt es sich um Wasserschutz- und Schongebiete gemªÇ ÄÄ 34, 35 und 37 WRG. Unter 

schutzw¿rdigen Gebieten der Kategorie E sind Siedlungsgebiete und deren Nahbereich zu 

verstehen. Als Nahbereich eines Siedlungsgebietes gilt ein Umkreis von  300 m um das 

Vorhaben, in dem Grundst¿cke als Bauland (in dem Wohnbauten errichtet werden d¿rfen) 

ausgewiesen sind sowie dar¿ber hinaus auch Gebiete f¿r beispielsweise Kinder-

betreuungseinrichtungen, Schulen, Krankenhªuser und Kuranstalten. 

Im Rahmen der Abklªrung, inwieweit die Schwellenwerte der Spalte 2 und 3 erreicht 

werden, ist im Hinblick auf gemischte Bestªnde (Haltung verschiedener Tierarten bzw. 

Nutzungsrichtungen) zu ber¿cksichtigen, dass die Prozentsªtze der jeweils erreichten 

Platzzahlen zu addieren sind und ab einer Summe von 100 % eine UVP bzw. eine Einzel-

fallpr¿fung durchzuf¿hren ist. Bestªnde bis f¿nf Prozent der jeweiligen Platzzahlen in-

nerhalb eines Vorhabens bleiben unber¿cksichtigt. Die Berechnung bzw. Erhebung der 

Kapazitªt hat aufgrund der Anzahl der beantragten Plªtze zu erfolgen. 

 

Kumulation mit anderen Tierhaltungen 

Bei Vorhaben, die die in Anhang 1 des UVP-G festgelegten Schwellenwerte nicht er-

reichen, hat im Einzelfall gepr¿ft zu werden, ob bei Verwirklichung des Projektes aufgrund 

des Zusammenwirkens mit anderen gleichartigen Projekten, erhebliche Auswirkungen auf 

die Umwelt zu erwarten sind und daher eine UVP f¿r das geplante Vorhaben durchzuf¿h-

ren ist. Diese Kumulationsbestimmung kommt nur subsidiªr zur Anwendung, wenn die   

UVP-Pflicht nicht ohnehin aufgrund anderer Regelungen des UVP-G gegeben ist. Das 

beantragte Vorhaben muss eine Kapazitªt von mindestens 25 % des jeweiligen Schwellen-

wertes des Anhang 1 aufweisen, anderenfalls ist die Vornahme einer Kumulationspr¿fung 

nicht erforderlich. 

 

Vor Abschluss eines entsprechenden Verfahrens nach dem UVP-G d¿rfen Bewilligungen 

nach einzelnen Gesetzen (z.B. Baubewilligung, IPPC-Anlagen-Bewilligung) nicht erteilt 

werden. Wird dennoch eine Bewilligung erteilt, kann diese innerhalb einer Frist von drei 

Jahren als nichtig erklªrt werden. 

 

Partei- und Beteiligtenstellung im Verfahren, Zugang zu Gerichten 

Ä 19 des UVP-G legt fest, wem im Rahmen eines Verfahrens Partei- und Beteiligtenstellung 

zukommt und wer dar¿ber hinaus auch die Mºglichkeit hat, gegen Entscheidungen der 

Behºrde entsprechende Rechtsmittel zu erheben. 

Parteistellung haben insbesondere Nachbarn, der Umweltanwalt, die jeweilige Gemeinde, 

B¿rgerinitiativen sowie Umweltorganisationen. 

 

Eine UVP-Pflicht kann sich nicht nur bei ¿berschreiten der Schwellenwerte der vorherge-

henden Tabelle ergeben, sondern auch bereits nach einer Einzelfallpr¿fung, wenn der 

Schwellenwert 25 % erreicht. 

 

Weitere Informationen kºnnen insbesondere auch den Leitfªden ñUVP f¿r Inten-

sivtierhaltungenò sowie ñEinzelfallpr¿fungò des Bundesministeriums f¿r Klimaschutz, Um-

welt, Energie, Mobilitªt, Innovation und Technologie
1
 entnommen werden. 

 

______________________________ 
1 Bundesministerium f¿r Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitªt, Innovation und Technologie 

  ĂLeitfªdenñ (BMLFUW) 2011.ñLeitfaden- Einzelfallpr¿fung gemªÇ UVP-G 2000ñ Zugriff 04.09.2024. 

  www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/betrieblich_umweltschutz/uvp/uve_uvp_leitfaeden.html 
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Kapitel 2 

Abklªrung UVP-Pflicht Neuvorhaben 

Quelle: ¥KL nach Schretzmayer 
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Abklªrung UVP-Pflicht  nderungsvorhaben 

Quelle: ¥KL nach Schretzmayer 
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Kapitel 3 

Beachten! Vorab muss eindringlich darauf hingewiesen werden, dass sich die nachfolgenden 

Ausf¿hrungen auf die aktuell g¿ltige Rechtslage beziehen und es bereits in naher 

Zukunft zu weitreichenden  nderungen im Bereich dieser Rechtsmaterie kommen 

wird, da die dem Steiermªrkischen IPPC-Anlagen Gesetz zugrundeliegende Richtlinie 

auf europªischer Ebene einer umfassenden Novellierung unterzogen wurde. Nun-

mehr ist eine Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht erforderlich. Auf diese 

ausstehende steiermªrkische Novelle kann daher leider noch kein Bezug genommen 

werden. Voraussichtlich werden jedoch, aufgrund der Herabsetzung der Schwellen-

werte auf europªischer Ebene, wesentlich mehr Betriebe als IPPC-Anlagen gelten. 

 

Ausf¿hrungen zur aktuell geltenden Rechtslage 

Bei Schweine- und Gefl¿gelhaltungsbetrieben ist ab einer bestimmten Kapazitªt von Tier-

plªtzen neben dem Bauverfahren auch eine zusªtzliche Bewilligung nach dem Steiermªrki-

schen IPPC-Anlagen Gesetz (Stmk. IPPC-Anlagen Gesetz) erforderlich. Ziel dieses Geset-

zes ist die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung infolge 

einer vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes umfassten Tªtigkeit durch Emissionen in 

Luft, Wasser und Boden. 

 

Tierhaltungsbetriebe unterliegen gemªÇ Anhang 1 Z 6.6. ab folgenden Platzzahlen dem 

Stmk. IPPC-Anlagen Gesetz: 

Intensivhaltung oder -aufzucht von Gefl¿gel oder Schweinen 

a) mit mehr als 40.000 Plªtzen f¿r Gefl¿gel 

b) mit mehr als 2.000 Plªtzen f¿r Mastschweine (Schweine ¿ber 30 kg) oder 

c) mit mehr als 750 Plªtzen f¿r Sªue. 

Bei gemischten Bestªnden werden die Prozentsªtze der jeweils erreichten Platzzahlen ad-

diert. Wird eine Summe von 100 % erreicht, kommt das Stmk. IPPC-Anlagen Gesetz zur 

Anwendung. 

Beispiel: Ein Betrieb hªlt auf derselben Hofstelle (Gebªude in unmittelbarem Zusam-

menhang sowie gemeinsame Betriebsf¿hrung und gemeinsame Nutzung von Anlagentei-

len sowie Maschinen) in einem Stallgebªude rechtmªÇigerweise 20.000 H¿hner, in einem 

anderen Gebªude 1.200 Mastschweine. Bei den H¿hnern erreicht er eine Kapazitªt von  

50 % (gerechnet auf den Schwellenwert von 40.000 Gefl¿gel), bei den Mastschweinen    

60 % (gerechnet auf den Schwellenwert von 2.000 Mastschweinen). Addiert man die bei-

den Kapazitªten, ergibt sich eine Gesamtkapazitªt von insgesamt 110 %. Danach w¿rde 

der Betrieb als IPPC-Anlage gelten. 

Schwellenwerte 

Kapitel 3. Steiermªrkisches IPPC-Anlagen Gesetz 

Bewilligungs- und Meldepflichten 

Die Errichtung, der Betrieb, die Stilllegung sowie bestimmte  nderungen an einer beste-

henden IPPC-Anlage bed¿rfen einer Bewilligung durch die zustªndige Behºrde. Dar¿ber 

hinaus bestehen f¿r IPPC-Betriebe auch bestimmte Meldeverpflichtungen (z.B. die Mel-

dung von Stºrungen und Unfªllen mit erheblichen Umweltauswirkungen). Zustªndige Be-

hºrde im Sinne des Stmk. IPPC-Anlagen Gesetzes ist die Bezirksverwaltungsbehºrde. Ge-

gen Bescheide der Behºrde besteht die Mºglichkeit, das Rechtsmittel der Beschwerde an 

das Landesverwaltungsgericht zu erheben. 
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Kapitel 3 

Die Einholung einer Bewilligung f¿r eine IPPC-Anlage erfordert die Vorlage umfassender 

Antragsunterlagen, die ¿ber jene eines Bauverfahrens hinausgehen. 

 

Bestehen im konkreten Fall Zweifel, ob ein Projekt oder eine Tªtigkeit dem Stmk. IPPC-

Anlagen Gesetz unterliegt, hat dieser Umstand aufgrund eines Antrags des Projektwerbers 

oder des Umweltanwaltes seitens der Behºrde im Rahmen eines Feststellungsverfahrens 

abgeklªrt zu werden. Dar¿ber hinaus ist eine derartige Feststellung auch von Amts wegen 

mºglich. Diesem Verfahren kommt insbesondere dann Bedeutung zu, wenn sich die Frage 

stellt, ob Tªtigkeiten, die unter denselben Tªtigkeitsbereich des Anhanges 1 fallen, jedoch 

in unterschiedlichen Anlagenteilen ausge¿bt werden und nur gemeinsam den jeweils fest-

gelegten Schwellenwert erreichen, in einem rªumlichen Zusammenhang stehen und Anla-

genteile gemeinsam genutzt werden. In einem solchen Fall w¿rde seitens der Behºrde fest-

gestellt werden, dass eine IPPC-Anlage vorliegend ist. 

Parteistellung, Beteiligung der ¥ffentlichkeit, Zugang zu Gerichten, Zugang zu Infor-

mationen 

Wem in einem Verfahren aufgrund des Stmk. IPPC-Anlagen Gesetzes Parteistellung zu-

kommt, inwiefern eine Beteiligung der ¥ffentlichkeit und der Zugang zu Gerichten vorgese-

hen ist, wird in dessen Ä 4 und 4a normiert. 


